
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/11/20 89/13/0259
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1996

file:///


Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BAO §119;

BAO §124;

EStG 1972 §4 Abs1;

EStG 1972 §4 Abs4;

VwRallg;

Rechtssatz

G e m § 119 BAO gehört es zu den Obliegenheiten des Abgabep8ichtigen, die Bemessungsgrundlagen für die

Abgabenfestsetzung bekanntzugeben. Bei Einkünften aus einer betrieblichen Tätigkeit ist das Betriebsergebnis

mitzuteilen, und zwar in einer für die Abgabenbehörde nachprüfbaren Weise. Wenn der Abgabep8ichtige

Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben, die verschiedene Tätigkeiten betre<en, noch dazu solche, die

verschiedenen Einkunftsarten zuzuordnen sind, in einem einheitlichen Rechenwerk erfaßt, sodaß ihre nachträgliche

Aufteilung und Zuordnung Schwierigkeiten bereitet, so verstößt er damit nicht nur gegen die Verp8ichtung, für jede

einzelne Einkunftsquelle getrennte Aufzeichnungen zu führen, sondern er verletzt auch ganz allgemein seine

O<enlegungsp8icht, weil diese zum Ziel hat, den abgabenrechtlich relevanten Sachverhalt, das sind unter anderem

auch die verschiedenen Betriebsergebnisse, zu ermitteln. Mit der Au<orderung, die Abgabenbehörde möge selbst

durch entsprechende Einsichtnahme die vom Abgabep8ichtigen unterlassene Aufgliederung und Zuordnung von

Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben vornehmen, wird der im § 119 BAO verankerten O<enlegungsp8icht nicht

entsprochen.
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